
1

MOSE

NTURM  ·  A
L

LMOSENTURM  ·  A
L

SENTURM  ·  A
LMOSENTURM

ALMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM

OSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSEN

·  ALMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSEN

MOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTURM  ·  A
LM

M  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LM

LMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  

RM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENT

ALMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM

ALMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTURM  ·  A
LMOSE

RM ·  ALMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTUR

RM ·  ALMOSENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOS

ENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMOSENTU

ENTURM  ·  A
LMOSENTURM  ·  A

LMO

LMOSENTURM  ·  A
LMOSENT

LMOSENTURM  ·  A
LM

M · ALMOSEN

M · AL

Nr. 1                Stadt Obernburg a. Main 10. Januar 2013



2

Nachwuchsfestival 2013 für Rock- und Popbands
Der Countdown läuft!
Wenn ihr coole Leute mit Rhythmus im Blut und noch dazu eine Band seid und auf Rock- 
und Popmusik steht, dann meldet euch fürs Nachwuchsfestival an. Ihr solltet mindestens 
30 Minuten eigenkomponierte Musik machen und dürft nicht unter Vertrag stehen.
Es dürfen keine CDs, MCs oder MP3 Lieder im freien Verkauf erhältlich sein. Das Alter der
Bandmitglieder sollte nicht über 30 Jahren liegen.
Schickt uns eure Bewerbung mit einer Beschreibung eurer Musik und der Bandmitglieder 
(Namen, Alter, Instrumente), dem Werdegang eurer Band und einer Demo-Kassette oder 
CD an: Stadt Obernburg a. Main, Kennw.: Nachwuchsfestival, Römerstr. 62-64, 63785 
Obernburg
Einsendeschluss: 28.02.2013 !!!

An alle Vereine und Verbände in Obernburg und Eisenbach
Zuschüsse für Jugendarbeit 2012 
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende,
sehr geehrte Abteilungsleiter und Jugendleiter,
auch in diesem Jahr wird wieder eine finanzielle Unterstützung für alle Obernburger und
Eisenbacher Vereine ausgezahlt, die Kinder und Jugendliche ausbilden. Die Summe für 
diese Nachwuchsarbeit ist auf 12.000,– Euro festgelegt.
Alle Vereine und Verbände mit eigener Jugendarbeit bekommen diese Förderung.
Wir bitten alle Vereine bis Freitag, 1. Februar 2013, die Anzahl ihrer Kinder und Jugendlichen
bis zu einem Alter von 18 Jahren an die Stadt Obernburg zu melden. 
Antragseingänge nach diesem Datum können nicht mehr berücksichtigt werden.
Dem formlosen Antrag ist ein Nachweis (z. B. Kopie des Beitragsbescheides) über die 
Mitgliedschaft der Jugendlichen im Bayerischen Landessportverband, Musikverband 
Untermain, Sängerkreis Obernburg/Miltenberg oder einer anderen Mitgliedschaft beizule-
gen  (wichtig: Stichtag: 01.01.2012 muss ersichtlich sein!). Ebenso ist ein Ansprech-partner 
sowie die Nummer des Vereinskontos anzugeben.
Die Bezuschussung für die einzelnen Jugendlichen wird durch die Zahl der gemeldeten
Jugendlichen bestimmt.
Die Stadt Obernburg gibt gerne weitere Auskünfte unter der Tel. 06022/6191-13 oder per 
Email unter Simon.Heisig@obernburg.de.
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Änderung der Satzung 
zur Regelung von Fragen

des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes

Auf Grund von Art. 20a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern erlässt die Stadt Obernburg folgende

Satzung
zur Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen

Gemeindeverfassungsrechtes

§ 1
§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Entschädigung

enthält folgende neue Fassung:

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Entschädigung

1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung 
bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. 
Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungs-
befugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden.

2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld von je 25,– Euro für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des 
Stadtrates oder eines Ausschusses. Dies gilt entsprechend für die Teilnahme an 
Sitzungen der Lenkungsgruppe Stadtentwicklung. Der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses erhält je Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses pauschal 50,– Euro Entschädigung. Mit dieser Regelung sind alle sons-
tigen Ansprüche abgegolten.

3) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeiten Reisekosten 
und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

4) Die Stadtratsmitglieder erhalten als Aufwandspauschale für Fraktionssitzungen 100,– 
Euro pro Jahr, soweit und solange sie einer Fraktion angehören. Beim Ausscheiden 
aus einer Fraktion oder beim Verlust des Fraktionsstatus während eines Jahres wird 
die Pauschale nur anteilig gewährt. Die Aufwandspauschale (Papier- u. Druckkosten) 
für das Ratsinformationssystem werden auf 100,– Euro/Jahr festgelegt.

5) Die Stadtratsmitglieder erhalten auf Antrag Lehrgangs- und Reisekosten erstattet für 
die Teilnahme an Seminaren des Bayerischen Gemeindetages. Erstattet werden die 
Kosten für jeweils ein Seminar pro Kalenderjahr.

6) Die Fraktionssprecher erhalten als Aufwandsentschädigung monatlich pauschal 
 10 Euro für Telefon- und Benzinkosten.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Obernburg, 10. Januar 2013
Berninger
1. Bürgermeister
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bitte melden Sie Schäden (Schlaglöcher, Straßenschäden usw.) direkt an den Bauhof 
der Stadt Obernburg.
Sie erreichen den Bauhof unter Tel. 1218 oder per E-Mail bauhof@obernburg.de. 
Gerne können Sie auch das auf unserer Internetseite http://www.obernburg.de/
Bürgerservice/Mängelmeldung hinterlegte Formular nutzen.
Danke für Ihre Mithilfe!

Defekte Straßenlaternen
Um in Zukunft die Meldungen von defekten Straßenlaternen besser koordinieren 
zu können, bitten wir um direkte Meldung bei der EZV unter der Telefonnummer 
09372/9455-0 oder schriftlich unter strassenlampendefekt@ezv-energie.de. 
Alle Straßenlampen sind nummeriert. Es ist hilfreich, wenn die Nummer der defek-
ten Straßenlaterne genannt wird.
Energie- und Service GmbH Untermain, Landstraße 47, 63939 Wörth

Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
Die Deutsche Rentenversicherung hält auch im Jahr 2013 ihre Rentensprechtage im 
Rathaus Obernburg ab.
Die nächsten beiden Termine finden statt am 

Dienstag, 29.01.2013 und Dienstag, 26.03.2013
jeweils von 8.20 - 12.00 Uhr und von 1.00 Uhr - 15.20 Uhr.

Bei den Sprechtagen erfolgen reine Beratungsgespräche! Eine Rentenantragstellung ist 
bei diesen Terminen nicht möglich! Wir raten allen Versicherten, die beabsichtigen in 
nächster Zeit irgendeine Form der Rente zu beantragen, sich vorher bei einem dieser 
Termine ausführlich beraten zu lassen.
Terminvereinbarung unter Tel.-Nr.: 06022/6191-11 (Frau Lapresa).
Bitte den Namen des Versicherten und die Versicherungsnummer angeben.

Die  Weltmeisterinnen  vom  LAZ  Obern-
burg-Miltenberg  Romana  Schulz  und  
Heike Jörg (vorne von links)  tragen sich in 
das  "Goldene Buch"  des  Landkreises ein.  
Sie holten bei den  Leichtathletik-Senioren- 
Weltmeisterschaften  im  finnischen Jyväskylä  
4x Gold für  Deutschland. Zu den sportlichen  
Erfolgen  gratulierten auch  (hinten von links)   
Karl  Heinz  Messer,   Carsten Hohm  (beide  
LAZ), sowie  Landrat  Roland  Schwing.
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Problemmüllsammlung
Samstag, 19.01.2013
08:00 – 09:00 Uhr Parkplatz Stadthalle
09.30 – 10:00 Uhr Parkplatz Johannes-Obernburger-Schule, Oberer Neuer Weg
10.30 – 11:00 Uhr Im Weidig 21a (Städtischer Bauhof)
11:30 – 12:00 Uhr Eisenbach, Parkplatz Kulturhalle

Problemabfälle sind die in Haushalten üblicherweise anfallenden Kleinmengen von Stoffen, 
die in besonderem Maße gesundheits-, luft-, wassergefährdend, explosiv oder brennbar 
sind. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung im Landratsamt,  
Tel. 09371/ 501-380 oder 501-384 oder 501-385.

Windelsäcke für Familien mit Kleinkindern
Familien mit Kleinkindern (bis zum Monat vor Vollendung des zweiten Lebensjahres) 
können auf Anforderung bei der Wohnsitzgemeinde kostenlos diese Windelsäcke abholen.
Die Säcke gibt es zu den Öffnungszeiten des Rathauses bei Frau Becker (06022/619130).

Mitteilungen des Landratsamtes Miltenberg
Seminar für Eltern mit Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren
Das Landratsamt Miltenberg bietet am Samstag, 2. Februar 2013, von 9:15 bis 15:30 Uhr 
ein kostenfreies Seminar für Eltern mit Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren in 
Obernburg an. Mit enthalten ist ein Mittagessen und bei Bedarf Kinderbetreuung.

Folgende Themen werden behandelt:
• Medienwelten im Kinderzimmer – worauf Eltern achten sollten.
• Wie begleite ich mein Kind gut durch die Grundschulzeit?
• Kinder inspirieren statt kritisieren – Kommunikation und Struktur im Familienalltag

Anmeldungen sind bis Freitag, 25. Januar 2013, im Landratsamt Miltenberg bei Claudia 
Joos (Telefon 06022/6200-612), Claudia Kallen (Telefon 06022/6200-611) und Iris Neppl 
(Telefon 06022/6200-614) möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Sprechtag der AKTIVSENIOREN BAYERN e. V., Region Unterfranken, 
in der ZENTEC GmbH, Großwallstadt
- Hilfe für den Mittelstand und für Existenzgründer -
Ehemalige Wirtschaftsexperten bieten einen honorarfreien Beratungsdienst für alle 
Unternehmensbereiche an. Der Beratungsservice richtet sich besonders an Existenz-
gründer und mittelständische Unternehmen. 
Der Sprechtag findet am 16.1.2013 von 9.00 - 12.00 Uhr in den Räumen der ZENTEC 
GmbH statt. Interessenten werden gebeten, sich telefonisch bei der ZENTEC GmbH, Frau 
Jutta Wotschak, Telefon  06022 26-1110, anzumelden.
Die Sprechtage der AKTIVSENIOREN BAYERN e. V. finden jeden 3. Mittwoch im Monat 
von 9.00 - 12.00 Uhr statt.
AKTIVSENIOREN BAYERN e.V., Region Unterfranken, Dieter Scheffler, Rudolf-Glauber-
Straße 31, 97753 Karlstadt, Telefon 09353 984957, Fax 09353 984958.
Sie finden uns auch im Internet unter www.aktivsenioren.de
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Anmeldung für FOS/BOS Obernburg 
Die Berufliche Oberschule Obernburg am Main (FOS / BOS) weist darauf hin, dass 
Anmeldungen für das Schuljahr 2013/14 in der Zeit vom 25. Februar bis einschließlich 8. 
März 2013 (montags bis donnerstags, jeweils von 8.00 bis 15.30 Uhr, freitags von 8.00 
bis 13.30 Uhr, am Donnerstag, 7. März 2013, durchgehend bis 19.00 Uhr) entgegenge-
nommen werden.

Fachoberschule (FOS)

Die Fachoberschule führt in zwei Schuljahren (11. und 12. Jahrgangsstufe) zur (allgemei-
nen) Fachhochschulreife. Das Angebot umfasst die Ausbildungsrichtungen "Technik", 
"Wirtschaft und Verwaltung" und "Sozialwesen". Voraussetzung für die Aufnahme ist ein 
mittlerer Schulabschluss sowie ein Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik im (Abschluss-)Zeugnis über den mittleren 
Bildungsabschluss.
Schüler des Gymnasiums, welche die Vorrückungserlaubnis in die 11. Klasse besitzen, 
unterliegen keinem besonderen Notendurchschnitt.
Nach zwei Schuljahren (11. und 12. Klasse) findet eine Abschluss¬prü¬fung statt. Ihr 
Bestehen (Fachabitur) eröffnet neben einem Studium an einer Fachhochschule auch die 
Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Finanz-, Justiz- oder Verwaltungsdienstes. 
Schülerinnen und Schüler, die im Abschlusszeugnis der 12. Klasse einen Notendurchschnitt 
von mindestens 2,8 erreichen, können sofort im Anschluss an die 12. Klasse die 13. Klasse 
besuchen, um dort die fachgebundene bzw. allgemeine Hochschulreife zu erwerben. 
Näheres kann im Sekretariat erfragt werden.
Als Anmeldeunterlagen werden Geburtsurkunde, Lebenslauf und das Zwischenzeugnis 
vom Februar 2012 bzw. das Zeugnis des mittleren Schulabschlusses benötigt. 
Für Schüler, die sich zurzeit in der 9. Klasse des M-Zuges an der Hauptschule bzw. der 
Wirtschaftsschule (H-Zweig) befinden, gibt es die Möglichkeit einen Vorkurs zu besuchen. 
Dieser Vorkurs findet im 2. Halbjahr des Schuljahres 2013/14 am Nachmittag statt.

Berufsoberschule (BOS)

Die Berufsoberschule führt in nur einem Schuljahr (12. Jahrgangsstufe) zur allgemeinen 
Fachhochschulreife (Fachabitur). Das Angebot umfasst in Obernburg die Aus-
bildungsrichtungen „Technik“ und „Wirtschaft und Verwaltung“. Voraussetzungen für den 
Besuch der BOS sind ein mittlerer Schulabschluss und eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung. 
Der Unterricht erfolgt in Vollzeit und umfasst allgemeinbildende sowie fachtheoretische 
Fächer. Er kann mit der Abschlussprüfung nach der 12. Klasse beendet werden. Danach 
ist der Weg frei für ein Studium an einer (Fach-) Hochschule. Außerdem kann die 13. 
Jahrgangsstufe einer BOS besucht und dort die fachgebundene bzw. die allgemeine 
Hochschulreife mit der Berechtigung für ein Studium an einer Universität erworben werden.
Als Anmeldeunterlagen werden Geburtsurkunde, Lebenslauf, der Nachweis eines mittle-
ren Schulabschlusses und einer abgeschlossenen Berufsausbildung benötigt. Beim 
mittleren Schulabschluss muss in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ein 
Durchschnitt von mindestens 3,5 bzw. 3,7 erzielt worden sein. Sollte der geforderte 
Mindestdurchschnitt nicht vorliegen, kann der Nachweis der Eignung auch durch eine 
schriftliche Aufnahmeprüfung erbracht werden. Die Aufnahmeprüfung findet am 24. Juli 
2013 statt.
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Zur Vorbereitung auf die 12. Jahrgangsstufe der BOS bietet sich der Besuch des Vorkurses 
bzw. der Vorklasse an.
Im Vorkurs können bereits früher erworbene Kenntnisse in Deutsch, Englisch und 
Mathematik  aufgefrischt werden. Der Unterricht ist freiwillig und findet an zwei Abenden 
während der Woche statt. Voraussetzung für den Besuch des Vorkurses ist ein mittlerer 
Schulabschluss und eine abgeschlossene Lehre. Aufgenommen kann auch werden, wer 
sich im letzten Jahr seiner Berufsausbildung befindet.
In die Vorklasse (Vollzeitunterricht) kann eintreten, wer einen mittleren Schulabschluss 
durch den Quabi oder das Abschlusszeugnis einer Berufs- bzw. Berufsfachschule nach-
weisen kann. Gleiches gilt für Schüler(innen), die den mittleren Schulabschluss der 
Hauptschule (M10) erworben haben. Schüler, die zwar einen Beruf erlernt, aber keinen 
mittleren Schulabschluss erworben haben, müssen eine Aufnahmeprüfung ablegen.
Weitere Informationen über FOS und BOS finden Interessenten unter der Internetadresse 
www.km.bayern.de/schueler/schularten.html oder auf der Homepage der Schule www.
fos-obernburg.de. 
Nähere Auskünfte, auch zur Aufnahmeprüfung, erteilt die Schulleitung unter der Telefon  
06022/621650. 

Das Fundamt meldet:
Modeschmuckkette brauner Stein mit Fisch
Kette 
Handy
Herren-Fahrrad 
Rosenkranz aus Holz
Diverse Schlüssel

Falls Sie in letzter Zeit etwas verloren haben, fragen Sie im Fundamt unter Tel. 61 91 -28 
nach oder kommen Sie während der Öffnungszeiten im Rathaus vorbei. Auch wenn Sie 
ein Fahrrad vermissen, können Sie im Fundbüro nachfragen.

 Mitteilungen des Einwohnermeldeamtes

 Geburten:
 16.12.12 Özge Duvan
  Eltern: Özlem und Gökhan Duvan, Römerstr. 72
 19.12.12 Luisa Roth
  Eltern: Jennifer Dehn und Maximilian Roth, Schwabenstr. 32 

 Sterbefälle:
 28.12.12 Theobald Appel, Beethovenstr. 5
 29.12.12 Sabina Janitzek, Lindenstr. 30 A
 30.12.12 Elsa Keller, Maximilianstr. 29
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 Geburtstage im Januar:
 06.01.13 Erhard Bast, Kolpingstr. 8 90 Jahre
 13.01.13 Kunigunda Steigerwald, Miltenberger Str. 15 104 Jahre
 18.01.13 Franz Kral, Blumenstr. 28 82 Jahre

Bitte beachten! Wer eine Veröffentlichung seines Geburtstages oder seines Jubiläums 
wünscht, meldet sich bitte mindestens 4 Wochen vor dem Ereignis im Rathaus, 
Einwohnermeldeamt. Um Missverständnissen vorzubeugen, benötigen wir eine 
schriftliche Einverständniserklärung mit Unterschrift. Bei einer gewünschten Veröf-
fentlichung werden wir Ihre Daten auch an die Heimatzeitung weiterleiten.
Veröffentlicht werden, wenn gewünscht, folgende Jubiläen: 70., 75., 80. und danach 
jeder Geburtstag; Silberne-, Goldene- und Diamantene Hochzeit.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst im Bereich Obernburg und Eisenbach
Fr, 11.1. – 18 Uhr bis Tikart, Obernburger Str. 21 ½,  Tel. 3232
So, 13.1. – 8 Uhr  Mömlingen
 
So, 13.1. – 8 Uhr bis Katte, Elsavastr. 93 a,  Tel. 09374/1232
Mo, 14.1. – 8 Uhr und Eschau
Mi, 16.1.  – 13 Uhr bis
Do. 17.1.  – 8 Uhr 
  
Fr, 18.1. – 18 Uhr bis Dr. Herbold,  Wendelinusplatz 1, Tel. 62 30 17
So, 20.1. – 8 Uhr  Obernburg
 
So, 20.1. – 8 Uhr bis Dr. Kemper, Listweg 3,   Tel. 09374/1221
Mo, 21.1. – 8 Uhr  Eschau

Mi, 23.1.13 – 13 Uhr bis  Dr. Baier, Jahnstr. 18,   Tel. 1360
Do, 24.1.13 – 8 Uhr  Elsenfeld

Krankenhaus Erlenbach: Tel. 09372 / 700-0             
Giftnotruf: 089 - 1 92 40

Notfalldienstplan der Zahnärzte im Bereich Obernburg und Eisenbach  
Wochenende Dr. Barth, Lindenstr. 4,  Tel. 09372/ 944244
12./13.1.  und  Erlenbach
Mittwoch, 16.1.         

Wochenende  Dr. Dietz, An der Herkertsmühle, 2,  Tel. 84 98 
19./20.1. und Elsenfeld
Mittwoch, 23.1.  
   
Notdienstzeiten 10-12 Uhr und 18-19 Uhr Anwesenheit in der Praxis, in der übrigen Zeit 
besteht Rufbereitschaft. Bereitschaftsdienst am Mittwoch nur von 18-19 Uhr.
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Notdienstplan der Apotheken
10.1.13 Alte Stadt-Apotheke,  Römerstr. 35 Obernburg
11.1.13 Bachgau-Apotheke Breite Straße 47 Großostheim
12.1.13 Markt-Apotheke Fährstraße 2 Kleinwallstadt
13.1.13 Elsava-Apotheke Marienstraße 30 Elsenfeld
14.1.13 Sonnen-Apotheke Marienstraße 6 Elsenfeld
15.1.13 Markt-Apotheke Hauptstr. 71 Mönchberg
 Sebastian-Apotheke Balduinistr. 4 Großostheim-
    Wenigumstadt
16.1.13 Turm-Apotheke Hauptstr. 19 Großwallstadt
17.1.13 Apotheke am Markt Breite Straße 6 Großostheim
18.1.13 Linden-Apotheke Lindenstr. 29 Erlenbach
19.1.13 Römer-Apotheke Römerstr. 43 Obernburg
20.1.13 Eichen-Apotheke Eichenweg 1 Obb.-Eisenbach
21.1.13 Mömlingtal-Apotheke Hauptstraße 24 Mömlingen
22.1.13 Maintal-Apotheke Hauptstraße 6 Sulzbach
23.1.13 Josef-Apotheke Hauptstraße 198 Leidersbach
 Schwanen-Apotheke Alex.-Wiegand-Str. 1 Klbg.-Trennfurt
24.1.13 Schwanen-Apotheke Rathausstr. 4 Klingenberg
   
Der Notdienst der Apotheken beginnt jeweils morgens um 8.00 Uhr und endet um 
8.00 Uhr des folgenden Tages. 

Das BRK informiert: BRK-Rettungsdienst über die 112 alarmieren
Der einheitliche Notruf für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Landkreis Miltenberg 
sowie Stadt und Landkreis Aschaffenburg ist die Rufnummer 112, analog dem europa-
weiten Notruf. Dieser geht bei der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain in Aschaf-
fenburg ein. Von dort aus koordiniert die ILS alle Notfälle aus einer Hand und veranlasst 
umgehend das Ausrücken der entsprechenden Rettungsfahrzeuge und des Notarztes. 
Somit wird den Bürgern auf schnellstem Weg geholfen.                                                                                               
Wer die sogenannte „nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ erreichen will – Krankenwagen, 
Notarzt, Feuerwehr oder Katastrophenschutz - wählt die 112!

Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst hat eine zentrale Nummer: 
116 117 - die Nummer für den Notdienst!                                                                   
Wer nachts oder am Wochenende dringend einen Arzt braucht, muss sich nur noch die 
Telefonnummer 116 117 merken. 
Die einheitliche Rufnummer funktioniert ohne Vorwahl, gilt bundesweit und der Anruf ist 
kostenlos.

Rettungsleitstelle: 112  (Bei Krankentransporten, Rettungsdiensten und Notarzteinsätzen)

Notfall-Fax für Hörgeschädigte: 112
Bitte benutzen Sie bei Notfällen die vorwahlfreie Faxnummer 112 in Verbindung mit dem 
Notfallfax-Formular. Dieses Formular finden Sie auf der Seite des Landratsamtes unter http://
www.landkreis-miltenberg.de/Gesundheit-Soziales/Notfalldienste/Notfallfax.aspx
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Informations- und Beratungsstelle für Angehörige von Demenzkranken
Jeden Freitag von 13.00-16.00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung 
Pflegezentrum Obernburg, Tel. 06022/710180, Frau Geipel

Versorgungseinrichtungen:
Bei Störungen:
Gas:  Gasversorgung Unterfranken GmbH, Betriebsstelle Untermain,
  Tel.-Nr. 09372 / 5085; Störungsdienst: Tel.-Nr. 09372 / 4437

Strom Obernburg 
und Eisenbach: EZV, Energie- und Service GmbH Untermain, Landstr. 47, Wörth
  Tel.-Nr. 09372 / 94550 – Störungsdienst: Tel. 0171 / 5185592

Wasser: 
Während den Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.30 Uhr, Freitag 
von 7.00 bis 12.15 Uhr
Wasserwart Herr Lechermann, Tel. 0170/2210439, oder Bauhof der Stadt Obernburg, Tel. 
1218 
Außerhalb der Dienstzeiten = Notdienst 
Trinkwasser- und Abwassernotdienst für öffentliche Anlagen
Zweckverband AMME, Am Wieselsweg 3, 63906 Erlenbach, Tel. 09372/13595-0
Notfall-Service           Trinkwasserversorgung      Tel. 0160 – 96 31 44 60
Notfall-Service           Abwasserentsorgung        Tel. 0160 – 96 31 44 41

Obernburg, 10. Januar 2013

Walter Berninger
1. Bürgermeister

Der nächste Almosenturm erscheint am 24. Januar 2013.

Annahmeschluss 
ist für VEREINSNACHRICHTEN am Donnerstag, 17. Januar,

ANZEIGEN bis Freitag, 18. Januar, 11.00 Uhr.
Später eingehende Druckunterlagen werden nicht mehr veröffentlicht.

Artikel und Beiträge sind NUR NOCH bei der Stadt Obernburg
unter almo@obernburg.de oder in schriftlicher Form

im Rathaus / Bürgerbüro bei Frau Schumacher oder  im Briefkasten des 
Rathauses  (unbedingt mit Angabe des Absenders!) abzugeben. 

Artikel, die direkt an die Druckerei geschickt oder gefaxt werden, 
können nicht abgedruckt werden. 


